
Satzung Karnevalsverein „Schwarz Gelb Jeck e.V.“

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen „Schwarz Gelb Jeck“.
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt nach der Eintragung den Zusatz 
„e.V.“.
Sitz des Vereins ist Herzogenrath. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins
Zweck des Vereins ist die Förderung des karnevalistischen Brauchtums sowie der Kultur und 
des heimatlichen Vereinslebens.

§ 3 Gemeinnützigkeit
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
Abgabenordnung.

§ 4 Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Über den schriftlichen 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds. Der Austritt ist dem 
Vorstand schriftlich mitzuteilen.

§ 6 Mitgliedsbeiträge
Über Art, Höhe und Fälligkeit entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 8 Vorstand
Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der 
stellvertretenden Vorsitzenden und dem/der Kassenwart/in. Der Verein wird gerichtlich und 
außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.



§ 9 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird 
vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich oder per E-Mail 
einberufen.
(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde.
(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. 
Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.
(5) Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen.
(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.
(7) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet.

§ 10 Satzungsänderungen
Satzungsänderungen können nur in der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

§ 11 Auflösung des Vereins
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an 
eine steuerbegünstigte Körperschaft.

Herzogenrath, den ____________________

Unterschriften der Gründungsmitglieder:
1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________
4. ________________________________
5. ________________________________
6. ________________________________
7. ________________________________
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